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FSP

STATUTEN

Name, Sitz, Zweck

Art. 1
Der Sécteur Alémanique de Pétanque de la FSP (S.A.P.) ist ein
Verein, in dem die der Fédération Suisse de Pétanque (F.S.P.) angehörenden Pétanque-Vereine (Clubs) mit Sitz in der Deutschschweiz, als Juristische Personen, vereinigt sind.

Art. 2
Der Sitz des S.A.P. ist der jeweilige Wohnort des Präsidenten.

Art. 3
Der S.A.P ist gemäss Art. 8 der Statuten F.S.P Mitglied der F.S.P.. Gemäss Art. 4 und 6 der Statuten F.S.P. ist der S.A.P administrativ und finanziell unabhängig, bleibt jedoch den Bestimmungen der Statuten F.S.P. und deren Reglementen unterstellt. Nach Art. 28 der Statuten F.S.P. gehört der Präsident des S.A.P. dem Zentralvorstand der F.S.P. an.

Art. 4
Der S.A.P. fördert den Pétanque-Sport in der Deutschschweiz und besorgt den administrativen Verkehr zwischen den einzelnen Mitgliedervereinen und der F.S.P..

Art. 5
Ein Mitgliederverein im SAP muss über eine Organisation verfügen, bei der alle Personen im Vorstand eine gültige Lizenz besitzen.

Art. 6
Neue Mitgliedervereine können unter folgenden Bedingungen aufgenommen werden:

a) der neue Verein hat mindestens 5 Mitglieder

b) der neue Verein wird mindestens 5 Lizenzen nach erfolgter Aufnahme im SAP beziehen

Organisation

Art. 7
Oberstes Organ des S.A.P. ist die Delegiertenversammlung. Sie setzt sich zusammen aus:

a)
dem Vorstand

b)
einem Delegierten pro Mitgliederverein

Die dem Vorstand angehörenden Personen gelten nicht als Delegierte eines Mitgliedervereins. Sie haben beratende Funktion, sind aber nicht stimmberechtigt mit Ausnahme des Präsidenten, der bei Stimmen-gleichheit den Stichentscheid herbeiführen kann.

Art. 8
Der Vorstand  wird für drei Jahre gewählt, das erste mal Okt. 2001 – Okt. 2004, und setzt sich zusammen aus:

· dem Präsidenten

· dem Vizepräsidenten

· zweiter Vizepräsident

· dem Kassier

· dem Aktuar

· dem Chef Arbitre (Chef commission technique)

· Lizenzverantwortlicher

a)
Der Vorstand konstituiert sich selbst.

b)
Der erweiterte Vorstand des S.A.P. setzt sich wie folgt zusammen:

· Presseverantwortlicher

· Sponsoring Verantwortlicher

· Juniorenobmann

· FSP Delegierter

Art. 9
Der S.A.P. unterhält folgende Mitgliederkategorien gemäss Statuten der FSP.

· Veteran

· Senior

· Dame

· Junior

· Cadet

· Ehrenmitglieder

· Sponsoren

· Gönner

Art. 10
Die ordentliche Delegiertenversammlung ist jährlich  einzuberufen. Die Einladung hat mindestens einen Monat vor dem Versammlungstermin zu erfolgen.

a) Bleibt ein Mitgliederverein der Delegierten-versammlung fern, stellt der S.A.P. eine Busse gemäss Bussenkatalog aus. Diese Busse ist zweckgebunden für die Förderung der Junioren.

b) Ein Club kann sich nicht durch einen befreundeten Club vertreten lassen.

Art. 11
Ausserordentliche Delegiertenversammlungen sind mindestens drei Wochen vor Versammlungstermin einzuberufen, dies

a) durch den Vorstand, bei Bedarf

b) auf Verlangen von mindestens 1/5 aller zurzeit erfassten Mitgliedervereine

Art. 12
Die Delegiertenversammlung ist zuständig für

a) die Wahl der Vorstandsmitglieder, der Kassarevisoren

b) Statutenänderungen

c) Durchführung von S.A.P. Meisterschafts-Concours

d) Geschäfte, die den Kompetenzbereich des Vorstandes überschreiten.

e) Die Verabschiedung des Bussenkataloges

Art. 13
Der Vorstand ist zuständig für:

a) die Einberufung der Delegiertenversammlung

b) die Ausarbeitung von Anträgen an die Delegiertenversammlung

c) die laufenden Geschäfte

d) die ordentlichen Ausgaben (Beiträge F.S.P.) etc.

e) ausserordentliche Ausgaben, die vom Präsidenten oder Vizepräsidenten zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied bis zu einem jeweils an der MV festgesetzten Betrag bewilligt werden können (Konsumationen an Sitzungen, etc.)

Art. 14
Dem Aufgebot zur Delegiertenversammlung ist eine Traktandenliste beizufügen. An der Versammlung kann nur abgestimmt werden über:


                        a)

Anträge von Mitgliedervereinen oder einem Vorstands-

mitglied, die 10 Tage vor der Präsidentenkonferenz beim S.A.P. Präsidenten eingegangen sind. Diese sind  allen Mitglieder-Vereinen zur Kenntnis zu bringen. (Nicht anwesenden Präsidenten müssen die Anträge unverzüglich nach der Präsidentenkonferenz per Post zugestellt werden.)


b)

Die von Mitgliedervereinen oder einem Vorstandsmit-



glied innert 10 Tagen vor der Delegiertenversammlung 



beim S.A.P. Präsidenten eingegangene Gegenanträge 



oder  Zusätze zu den unter a) bezeichneten Anträgen.

Art. 15
Es bleibt dem Präsidenten überlassen, nach Beratung mit den übrigen Vorstandsmitgliedern und im Einverständnis der Hälfte der anwesenden Delegierten, weitere dringliche Anträge zur Abstimmung zu bringen.

Art. 16
Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit der Hälfte der Delegierten.

Art. 17
Der SAP führt folgende Abstimmungsarten ein für Traktanden und Geschäfte, über die an der Delegiertenversammlung entschieden werden muss:

Alle zur Abstimmung vorgelegten Traktanden und Geschäfte werden nach dem Relativen Mehr errechnet. Dabei werden aus den von den Delegierten abgegebenen Stimmzettel die Stimmenthaltungen (leere - und ungültige Stimmzettel) abgezählt und die verbleibende Summe durch 2 geteilt. Dieses Resultat wird wenn nötig auf eine volle Zahl aufgerundet.

Art. 18
Die Mittel des S.A.P. setzen sich zusammen aus:

a) Vergütungen der F.S.P.

b) Beiträge der Mitgliedervereine

c) Einnahmen aus Veranstaltungen

d) allfällige Bussen

Art. 19
Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet lediglich das Vereinsvermögen.

Art. 20
Statutenänderungen werden spätestens zwei Monate nach der Delegiertenversammlung als neue Statuten den Clubs zugestellt. Dabei werden das Datum (Delegiertenversammlung) und eine Versionsnummer geführt.

Art. 21
Die Revisoren werden an der DV gewählt für eine Amtsdauer von zwei Jahren.

Art. 22
Der an der Delegiertenversammlung gewählte Vorstand bleibt für drei Jahre im Amt. Der Austritt aus einem Amt im Vorstand kann nur mittels schriftlicher Demission an den Präsidenten erfolgen.

Art. 23
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Art. 60 ff des ZGB.
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